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A) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Stadtrat von Birkenfeld hat am 29.10.2019 den Beschluss zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes „Pfarrbitz“ gefasst und die Verwaltung ermächtigt das Bebauungsplan-

verfahren durchzuführen.  

Durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs im Zeitraum 23.07.2020 bis zum 

24.08.2020 wurde der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die Möglichkeit zur Ein-

sichtnahme, Äußerung und Erörterung gegeben. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ging eine Eingabe ein, über deren Berück-

sichtigung durch den Stadtrat zu beraten und entscheiden ist. 

▪ Stellungnahme 1 (18.08.2020) 

B) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Parallel zur Offenlage der Planung erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

In diesem Zusammenhang wurden mit Schreiben vom 22.07.2020 insgesamt 45 Behör-

den und sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert eine Stellungnahme bis zum 

24.08.2020 abzugeben. 

(1) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange gingen keine Stellungnahmen ein: 

▪ Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) Sparte Verwaltungsaufgaben  

▪ CSG GmbH (Deutsche Post) 

▪ DB Regio Mitte  

▪ Deutsche Post Real Estate Germany GmbH  

▪ Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld 

▪ Kreisverwaltung Birkenfeld – Abt. Finanzen (Kreisstraßen) 

▪ Kreisverwaltung Birkenfeld – Bauaufsichtsbehörde  

▪ Kreisverwaltung Birkenfeld – Untere Naturschutzbehörde  

▪ Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld FB 1 – Liegenschaften  

▪ Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld FB 3 – Verkehrspolizeibehörde  

Es ist davon auszugehen, dass die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

die keine Stellungnahme abgegeben haben, ihre Belange von der vorgesehenen Bebau-

ungsplanung nicht berührt sehen. 

(2) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange ging eine Rückmeldung ein, es wurden jedoch keine Einwände oder Hinweise 

vorgetragen: 

▪ Kreisverwaltung Birkenfeld, Abt. 6 - Bauen u. Umwelt, Untere Landesplanungsbe-

hörde (24.08.2020) 

▪ Forstamt Birkenfeld (30.07.2020)  

▪ Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinhessen-Nahehunsrück; Abteilung 

Landentwicklung und Bodenordnung-, Flurbereinigungs-, und Siedlungsbehörde 

(27.07.2020) 
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▪ Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(24.07.2020) 

(3) Die nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ha-

ben eine Stellungnahme und/oder Hinweise abgegeben, über deren Berücksichti-

gung durch den Stadtrat zu beraten und zu entscheiden ist bzw. deren Ausführungen 

zur Kenntnis genommen werden sollte: 

▪ Abfallwirtschaftsbetrieb Nationalparklandkreis Birkenfeld (17.08.2020) 

▪ Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest (19.08.2020) 

▪ Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Außenstelle Trier 

(21.08.2020) 

▪ Handwerkskammer Koblenz (20.08.2020) 

▪ IHK Koblenz (12.08.2020) 

▪ Kreisverwaltung Birkenfeld, Abt. 3- Ordnung und Verkehr (03.08.2020) 

▪ Kreisverwaltung Birkenfeld, Abt. 6- Bauen und Umwelt, Untere Wasserbehörde 

(25.08.2020) 

▪ Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (24.08.2020) 

▪ Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Bad Kreuznach (21.08.2020) 

▪ Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (30.07.2020) 

▪ Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

(12.08.2020) 

▪ Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz (30.07.2020) 

▪ Verbandsgemeinde Birkenfeld - Team Klimaschutz/Energie/Wirtschaftsförderung 

der VG (13.08.2020) 

▪ Verbandsgemeindewerke Birkenfeld (06.08.2020) 

▪ Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück (21.08.2020) 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
 

Stellungnahme 1 

Stellungnahme vom 18.08.2020 

… Bezugnehmend auf unser Telefonat und die Offenlegung des Bebauungsplans "Pfarr-

bitz" habe ich mit fast allen betroffenen Anwohnern des zukünftigen Gewerbegebietes ge-

sprochen und wir kamen gemeinsam zu dem Ergebnis, dass eine Bauhöhe von 12m, wie 

vom zuständigen Planungsbüro erläutert wurde, eindeutig zu hoch ist und wir damit nicht 

einverstanden sind. Eine Erklärung dazu erhalten Sie als Anlage zu diesem Schreiben. 

Wir bitten daher, bei zukünftigen Sitzungen der verschiedenen Gremien unseren Wunsch 

zu berücksichtigen. 

Anlage: „Schreiben der Anwohner Saarstraße“  

Als Anwohner der Saarstraße sowie des neuen Gewerbegebietes "Pfarrbitz" und im Zuge 

der Veröffentlichung des Bebauungsplanes möchte ich vor dem nächsten Entwurf noch 

folgendes bedenken: 

Im Vorentwurf unter Punkt 1.2 ist die Höhe des Gebäudes nicht eindeutig deklariert. 

Sie berufen sich auf §16 BauNVO. Meiner Meinung nach muss eine max. Gebäudehöhe in 

diesem Fall festgelegt werden, schon wegen den anliegenden privaten Grundstücken und 

dem Landschaftsbild allgemein. 

Bei der Vorstellung und Begründung des Planungsbüros in der Stadtratssitzung vom 

26.05.2020 wurde eine max. Bauhöhe von 12m genannt. Diese Zahl wird hier nicht mehr 

erwähnt und entspricht gewiss nicht §16 BauNVO und scheint mir unrealistisch. 

Im neuen Gewerbegebiet "Brauneberg" wurde direkt eine Bauhöhe von 8m festgelegt. 

Diese Bauhöhe scheint mir in der " Pfarrbitz" auch angebracht, wobei für Photovoltaik o.ä. 

noch einmal 1m dazukommt und die Länge eines Gebäudes 50m überschreiten darf. 

Alternativ könnte man Interessenten, die in solchen Dimensionen bauen wollen, ein Gebiet 

entlang der B41 anbieten. 

Ich bitte diesen Punkt bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen. 

 Kommentierung 

Die hier vorliegende private Stellungnahme wurde von 6 Bürgern unterzeichnet 

und teilt mit, dass die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe 

von 12 m als zu hoch angesehen wird.  

Durch die hier vorliegende Planung soll die Entwicklung eines Gewerbegebiets 

ermöglicht werden. Im Hinblick die Anforderungen, die an Gebäude für eine ge-

werbliche Nutzung gestellt werden und um eine ausreichende Flexibilität der zu-

künftig anzusiedelnden Nutzungen zu bieten, wurde die Festsetzung einer Ge-

bäudehöhe von 12 m getroffen.  

Die in der privaten Stellungnahme empfohlenen 8 m Gebäudehöhe sind häufig 

selbst für Wohngebäude nicht auskömmlich. Es sei zudem angemerkt, dass eine 

auf Basis des Onlineangebots „Rheinland-Pfalz in 3D“ des Landesamts für 

Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz vorgenommene Daten-

abfrage der Gebäudehöhen (Stand 11/2020) ergeben hat, dass die Gebäude 

entlang der Saarstraße eine Höhe von 10 m zum Teil überschreiten.  

Aus welchen Gründen im Gewerbegebiet „Brauneberg“ die in der privaten Stel-

lungnahme genannten Festsetzungen getroffen wurden, kann im Rahmen des 

hier vorliegenden Bebauungsplanes nicht beurteilt werden.  

Es sei zudem angemerkt, dass sich die Festsetzung der maximalen Gebäude-

höhe (Ghmax) in der Nutzungsschablone auf der Planzeichnung findet und somit 

ausreichend bestimmt ist, die die textlichen Festsetzungen in Ergänzung der 

Planzeichnung zu lesen sind.  

Vor diesem Hintergrund ergeht die planerische Empfehlung an den getroffenen 

Festsetzungen festzuhalten, jedoch obliegt die Entscheidung darüber dem Stadt-

rat der Stadt Birkenfeld.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

k.kaemmerling
Hervorheben
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Alternative 1 

An der Planung wird aus den oben dargelegten Gründen festgehalten. Änderun-

gen oder Ergänzungen der Planung sind nicht erforderlich.  

Alternative 2 

Den Anregungen der privaten Einwendung wird entsprochen und die im Bebau-

ungsplan „Pfarrbitz“ getroffene Festsetzung zur maximalen Gebäudehöhe wird 

reduziert. Festgesetzt werden künftig ___ m.  

 

 

  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

 

Abfallwirtschaftsbetrieb Nationalparklandkreis Birkenfeld 

Stellungnahme vom 17.08. 2020 

… um die Abfallentsorgung durchführen zu können, müssen die sicherheitstechnischen 

Anforderungen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung an Straßen und Fahrwege, 

für die Sammlung von Abfällen, grundsätzlich erfüllt sein. 

Fahrzeuge dürfen gemäß, DGUV Regel 114-601, DGUV Vorschrift 43 und 44, DGUV Vor-

schrift 70 und 71, DGUV Information 214- 033 und der Straßenverkehrs-Ordnung grund-

sätzlich nur auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren 

ermöglichen. 

Bitte berücksichtigen Sie diese Anforderungen bei Ihren Planungen. 

 Kommentierung 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhebt in seiner Stellungnahme keine Einwände ge-

genüber der Planung. Es werden lediglich Hinweise mitgeteilt, die in die Bebau-

ungsplanunterlegen aufgenommen werden sollten. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Hinweise wer-

den in den Planunterlagen ergänzt. 

 

 
 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest 

Stellungnahme vom 19.08.2020 

… wir danken Ihnen für die Mitteilung Ihrer Planungsabsichten. 

Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 

§ 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 

alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-

ter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-

ben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf folgendes hin: 

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom Deutsch-

land GmbH zur Versorgung des o. g. Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur 

durch die Telekom Deutschland GmbH. Daher ist die Verlegung neuer Telekommunikati-

onslinien (TK-Linien) erforderlich. 

Daher beantragen wir folgendes sicherzustellen, 

- dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 

ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 

möglich ist, 

- dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 

Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 

BauGB eingeräumt wird, 

-dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 

nach DIN 1998 vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für 

Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis in die Begründung des Bebauungsplanes aufzu-

nehmen. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 

einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommuni-

kationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt 

Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die 

Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationsli-

nien nicht behindert werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 

 Kommentierung 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat keine Einwände gegenüber der Pla-

nung. Es werden Hinweise mitgeteilt, die in die Planung aufgenommen werden 

sollten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Erschließung des Plange-

biets mit Telekommunikationsinfrastruktur des Unternehmens möglich ist. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Hinweise wer-

den in die Planunterlagen aufgenommen.  

 

k.kaemmerling
Hervorheben
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dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 

dass für die Arbeiten der Telekom Deutschland GmbH ein mit uns abgestimmtes eigenes 

Zeitfenster eingeplant wird. 

Bitte informieren Sie uns 3 Monate vor Beginn der Erschließungsarbeiten, damit alle Koor-

dinationsvorteile für den Aufbau der Telekommunikationsversorgung genutzt werden kön-

nen.  

Bitte beteiligen Sie uns weiterhin im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bei der Aufstellung 

von Bebauungsplänen gemäß § 4 des BauGB. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Außenstelle Trier 

Stellungnahme vom 21.08.2020 

… von o. g. Planung sind archäologische Belange betroffen. 

Der Geltungsbereich befindet sich in einer siedlungs- und verkehrsgünstigen Region, die 

bereits nachweislich in vorgeschichtlicher Zeit frequentiert und besiedelt wurde. Ringsum 

den Geltungsbereich zeugen Funde und Befunde gemäß § 16 DSchG RLP von der Be-

siedlung und Exploration der Landschaft seit jeher. Funde von Tongruben deuten auf vor-

geschichtliche handwerkliche Aktivitäten. Zu nennen sind weiterhin zahlreiche Brandgräber 

und Grabhügel der Kelten- und Römerzeit, Mauerreste römischer Bebauung, darunter ei-

nes römischen Gutshofes (villa rustica) sowie eine mittelalterliche Höhenburg. Eine verbin-

dende Ausdehnung der Fundstellen über den Geltungsbereich ist anzunehmen. 

Aufgrund dessen und der hier greifbaren Siedlungskontinuität stuft die GDKE, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Trier das hier betreffende Gebiet gesamthaft als archäo-

logische Verdachtsfläche ein. Dies bedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass bei Boden-

eingriffen weitere, bisher unbekannte archäologische Kulturdenkmäler bzw. Funde nach §§ 

3 und 16 DSchG RLP zutage treten können. Um Art und Umfang von mutmaßlich betroffe-

nen archäologischen Befunden festzustellen, fordert die GDKE, Direktion Landesarchäolo-

gie, Außenstelle Trier zur Sachverhaltsermittlung, dass im Vorfeld von Erdeingriffen jegli-

cher Form geophysikalische Prospektionen (Magnetik) nach archäologischen Vorgaben 

durchgeführt werden. 

Auf der bereits gewerblich genutzten Fläche (264 I 21) im Südwesten des Geltungsbereichs 

ist nicht mehr mit der Erhaltung archäologischer Befunde zu rechnen, sodass dieses 

Grundstück von der Prospektion ausgespart werden kann. 

Aufgrund der Prospektionsergebnisse wird dann die weitere archäologische Begleitung des 

überplanten Areals erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass weitere archäologische Un-

tersuchungen folgen können und durchgeführt werden müssen. 

Die geforderte geophysikalische Prospektion zur denkmalfachlichen Sachverhaltsvoraus-

setzung soll sicherstellen, dass die Umsetzung des Projekts nicht durch unerwartete ar-

chäologische Untersuchungen während der projektbezogenen Erdarbeiten behindert oder 

verzögert wird. 

Da nach § 21 (3) DSchG RLP der Veranlasser von archäologischen Untersuchungen für 

die Erstattung von Kosten herangezogen werden kann, sind die Prospektionen von dem 

1.  Kommentierung 

Die Direktion Landesarchäologie stuft das Plangebiet als archäologische Ver-

dachtsfläche ein. Dies bedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass bei Bodenein-

griffen weitere, bisher unbekannte archäologische Kulturdenkmäler bzw. Funde 

nach §§ 3 und 16 DSchG RLP zutage treten können. 

Es wird empfohlen die in diesem Zusammenhang genannten Hinweis in die Be-

bauungsplanunterlagen aufzunehmen. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dier genannten Hinweise wer-

den in den Planunterlagen ergänzt. 

 

k.kaemmerling
Hervorheben
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Bauherren bzw. Veranlasser zu finanzieren und von einem nachweislich befähigten Dienst-

leister durchzuführen. Die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier ist bei 

der inhaltlichen und zeitlichen Planung der Prospektionsmaßnahmen zu beteiligen. Bei der 

Vergabe der Prospektionarbeiten ist die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Trier dann nachrichtlich zu informieren. Die ausführende Fachfirma benötigt für die Pros-

pektion eine von der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier ausgestellte, 

projektspezifische Nachforschungsgenehmigung gemäß § 21 (1) DSchG RLP. 

Die Prospektionsergebnisse sind der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Trier sowohl in digitaler als auch in analoger Form rechtzeitig zu übermitteln. 

Auch an den Kosten ggf. notwendiger Ausgrabungen kann der Veranlasser beteiligt wer-

den. 

Da archäologische Dokumentations- und Bergungsarbeiten - abhängig vom Umfang der 

geplanten Bodeneingriffe - ausreichend Vorplanung unsererseits erfordern und dann meh-

rere Monate in Anspruch nehmen können, wird empfohlen, dass sich der Planungsträger 

zeitnah mit der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier (Kontaktdaten siehe 

E-Mail-Signatur) in Verbindung setzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Grundsätzlich sei darauf verwiesen, dass eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungs-

pflicht für archäologische Funde bzw. Befunde besteht (§ 16-21 DSchG RLP). 

Wir bitten Sie, uns in die weiteren Planungen einzubeziehen. 
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Handwerkskammer Koblenz 

Stellungnahme vom 20.08.2020 

… in der Funktion als Träger öffentlicher Belange bedanken wir uns für die Einbeziehung 

in das oben genannte Planungsverfahren. 

Nach Durchsicht und Prüfung der vorgelegten Planungsunterlagen gemäß Baugesetzbuch 

(BauGB) können wir derzeit keine Einschränkungen oder Behinderungen in Bezug auf die 

Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten unserer Handwerksbetriebe feststellen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Bedenken oder Anregungen zu den geplanten 

Maßnahmen. 
 

 Kommentierung 

Die Handwerkskammer Koblenz stimmt im Wesentlichen der Planung zu.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-

gen der Planung sind nicht erforderlich.  

 

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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IHK Koblenz  

Stellungnahme vom 12.08.2020 

… vielen Dank für Ihre Einbindung in das o. g. Verfahren, welches wir hiermit zur Kenntnis 
nehmen. 

Wir nehmen die geplanten Änderungen zur Kenntnis. Nach unserer Wahrnehmung wirken 
sich die Änderungen positiv aus. 

Sollten im weiteren Verfahren Informationen vorliegen, die von Bedeutung für die hiesigen 
Unternehmen sind, bitten wir um erneute Einbindung der IHK Koblenz als Vertreter der re-
gionalen Wirtschaft. 

 Kommentierung 

Die IHK Koblenz befürwortet die hier in Rede stehende Planung.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-

gen der Planung sind nicht erforderlich.  

 

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben



Stadt Birkenfeld  Bebauungsplan „Pfarrbitz“ 

 Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen 

13.11.2020 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 10 von 31 

Kreisverwaltung Birkenfeld, Abt. 3 - Ordnung und Verkehr 

Stellungnahme vom 03.08.2020  

… gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bestehen in brandschutztechnischer 

Hinsicht keine Bedenken, wenn dieser entsprechend dem vorgelegten Entwurf und unter 

Berücksichtigung folgender Punkte ausgeführt wird: 

1. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind für den Einsatz von Brandbekämpf-

ungs- und Rettungsgeräten/Fahrzeugen im Bebauungsgebiet, bezogen auf 

die Fahrspurbreiten, die Druckfestigkeiten und die Kurvenradien, entspre-

chend der technischen Baubestimmungen (eingeführt durch die Verwal-

tungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 17. Juli 2000) zu errich-

ten. 

2. Die bereitzustellende Löschwassermenge von mindestens 1600 l/min (96 m3/h) 

über einen Zeitraum von zwei Stunden ist sicherzustellen, siehe DVGW Arbeits-

blatt 405 (DVGW-Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frank-

furt/Main, Ausgabe Februar 2008). Die Hydranten für die Entnahme des Lösch-

wassers sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. 

Der Abstand zwischen den Hydranten sollte nicht mehr als 100 Meter betragen. 

Dem Einbau von Überflurhydranten gem. DIN EN 14384 ist Vorzug zu geben. 

Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder gem. DIN 4066 zu kennzeichnen. 

Der Netzdruck von mindestens 1,5 bar im öffentlichen Versorgungsnetz ist sicher-

zustellen. 

Bei der Klärung besonderer Probleme oder Fragen steht Ihnen der Feuerwehrtechnische 

Bedienstete der Kreisverwaltung Birkenfeld zur Verfügung. 

 Kommentierung 

Die Kreisverwaltung Birkenfeld teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass keine Ein-

wände gegenüber der Planung bestehen sofern die genannten Hinweise Berück-

sichtigung finden.  

Zu 1.  

Die genannten Hinweise sollten im Rahmen der Ausführungsplanung der Ver-

kehrsflächen Berücksichtigung finden und sind nicht Regelungsgegenstand ei-

nes Bebauungsplans. Es wird trotzdem empfohlen die Hinweise im Kapitel „Hin-

weise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ aufzunehmen.  

Zu 2. 

Die Kreisverwaltung fordert die Bereitstellung von mindestens 1600 l/min (96 

m³/h) Löschwasser über einen Zeitraum von zwei Stunden bereitzustellen. Die 

Verbandsgemeindewerke Birkenfeld haben in ihrer Stellungnahme vom 

06.08.2020 bestätigt, dass die Bereitstellung der geforderten Löschwasser-

menge möglich ist. Auch der geforderte Netzdruck von mindestens 1,5 bar im 

öffentlichen Versorgungsnetz können bereitgestellt werden.  

Die weiterhin genannten Hinweise sollten ebenfalls in die Bebauungsplanunter-

lagen aufgenommen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Hinweise wer-

den in die Bebauungsplanunterlagen aufgenommen.  
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Kreisverwaltung Birkenfeld, Abt. 6- Bauen und Umwelt, Untere Wasserbehörde 

Stellungnahme vom 25.08.2020 

… mit o.a. Schreiben hatten Sie uns um Prüfung und Abgabe einer Stellungnahme zu dem 

vorgenannten Planvorhaben gebeten. 

Aus wasserrechtlicher Sicht erheben wir gegen das o.a. Planvorhaben keine grundsätzli-

chen Bedenken. 

Für die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem geplanten Regenrück-

haltebecken ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der SGD Nord zu beantragen. 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-

wirtschaft, Bodenschutz, Kurfürstenstr. 12-14 , 56068 Koblenz, die Sie ebenfalls um Ab-

gabe einer Stellungnahme gebeten haben, wird aus fachtechnischer Sicht zu dem Plana-

ntrag eine gesonderte Stellungnahme abgeben. 

 Kommentierung 

Die Untere Wasserbehörde hat aus wasserrechtlicher Sicht keine grundsätzli-

chen Bedenken gegenüber der Planung. Es wird auf die erforderliche Einleiter-

laubnis der SGD Nord hingewiesen. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-

gen der Planung sind nicht erforderlich.  

 

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben



Stadt Birkenfeld  Bebauungsplan „Pfarrbitz“ 

 Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen 

13.11.2020 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 12 von 31 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  

Stellungnahme vom 24.08.2020 

… das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) nimmt Stellung als 

Träger öffentlicher Belange und unterstützt damit Ihre Vorhaben. Um die steigenden For-

derungen effizient erfüllen zu können, bittet das LGB Sie, zukünftig das zentrale Internet-

portal des LVermGeo zur Erfassung von Plänen der Offenlagen für das Geoportal 

https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/geodateninfrastruktur-rheinland-pfalz/kommunaler-

server0/ zu nutzen. 

Bitte achten Sie dabei auf die genaue Übereinstimmung aller für das jeweilige Verfahren 

überplanten Flächen mit den zeichnerischen Festsetzungen (Eingriffs- und Ausgleichsflä-

chen). 

Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum 

oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertungen gege-

ben: 

Bergbau/Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des ausgewiesenen 

Bebauungsplanes "Pfarrbitz" kein Altbergbau dokumentiert ist und aktuell kein Bergbau 

unter Bergaufsicht erfolgt.  

Boden und Baugrund 

- allgemein: 

Das Planungsgelände liegt i.W. innerhalb einer Bachaue. Grundsätzlich ist mit dem ober-

flächennahen Anstehen von feinkörnigen und eventuell auch zum Teil organischen Bach- 

und Hochflutablagerungen sowie mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Diese Abla-

gerungen weisen in der Regel nur eine geringe Tragfähigkeit und hohe sowie möglicher-

weise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf. 

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

Für alle Bauvorhaben werden dringend objektbezogene Baugrunduntersuchungen emp-

fohlen. Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regel-

werke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-

sichtigen. 

 Kommentierung 

Zu den Ausführungen des Landesamts für Geologie und Bergbau wird wie folgt 

Stellung genommen:  

Zu Bergbau/Altbergbau: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass innerhalb des hier in Rede ste-

henden Plangebiets weder Altbergbau dokumentiert ist noch aktuell Bergbau un-

ter Bergaufsicht erfolgt.  

Zu Boden und Baugrund: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass das Landesamt von der Planung 

von Versickerungsanlagen abrät. Dieser Empfehlung kann entsprochen werden, 

da nach aktuellem Planungsstand eine Rückhaltebecken parallel zur B41 vorge-

sehen ist mit Einleitung des Oberflächenwassers in den Regenwasserkanal.  

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass aus rohstoffgeologischer Sicht 

kein EINWNAD GEGENÜBER DER Planung besteht.  

Die weiterhin genannten Hinweise sollten in dem Kapitel „Hinweise und Empfeh-

lungen ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Hinweise wer-

den in den Bebauungsplanunterlagen aufgenommen.  
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- mineralische Rohstoffe: 

Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen externen landespflegerischen Kompen-

sationsmaßnahmen keine Überschneidungen mit Interessen der Rohstoffsicherung (vgl. 

derzeit gültiger Regionaler Raumordnungsplan) nach sich ziehen, besteht gegen das ge-

plante Vorhaben kein Einwand. 

- Radonprognose: 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen 

Gesteinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend 

empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich 

für die Situation angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese in 

anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz bei-

tragen. 

Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Lang-

zeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht 

geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen 

sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Wind-

stärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Mes-

sergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Bauge-

bietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl 

kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro aus-

geführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

- radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bo-

denkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

- fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-

mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-

donverfügbarkeit; 
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- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessun-

gen in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema Ra-

donschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" des 

Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden. 

Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt für 

Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 
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Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Bad Kreuznach 

Stellungnahme vom 21.08.2020 

… mit der im Betreff genannten Bebauungsplanaufstellung plant die Stadt Birkenfeld die 

Ausweisung einer Gewerbegebietsfläche am südlichen Stadtrand im Bereich der Bundes-

straßen B 41 und B 269. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist dabei vorgesehen über den neu ent-

stehenden Kreisverkehrsplatz im Zuge der zukünftigen Verbindungsstraße zwischen der 

Saarstraße sowie der B 41 (Süd-West-Spange), die zukünftig zur Bundesstraße B 269 

(B 269 neu) gewidmet werden wird. 

Aktuell befindet sich die vor genannte Kreisverkehrsanlage durch unseren LBM Bad Kreuz-

nach in der Bauphase; das Bauende beläuft sich voraussichtlich auf Ende des Jahres 2020. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt somit im Süden an die freie 

Strecke der Bundesstraße B 41 und zukünftig östlich an die B 269 an, sodass hier die 

straßenrechtlichen Vorschriften des § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) anzuwen-

den sind. 

Dementsprechend unterliegt die Errichtung von Hochbauten gemäß § 9 Absatz 1 Ziffer 1 

FStrG innerhalb einer Bauverbotszone von 20 Metern einem grundsätzlichen Bauver-

bot, gemessen ab dem äußeren befestigten Fahrbahnrand der Bundesstraßen. Gleiches 

gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs. 

Aufgrund der aus der Planzeichnung ersichtlichen Abstandsmaße der Baugrenze zum äu-

ßeren befestigten Fahrbahnrand der B 41 werden im vorliegenden Fall die Vorgaben zur 

Einhaltung der Bauverbotszone nicht tangiert, allerdings ist angedacht, das im Plangebiet 

anfallende unverschmutzte Regenwasser in ein Regenrückhaltebecken einzuleiten, das 

sich im Süden des Geltungsbereiches innerhalb der Bauverbotszone entlang der B 41 er-

streckt. Gleichermaßen ist hiervon auch die Bauverbotszone der zukünftigen B 269 berührt. 

Eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung zur Möglichkeit der Errichtung des Re-

genrückhaltebeckens innerhalb der Bauverbotszone der Bundesstraßen ist mit unserem 

Hause bereits im Vorfeld erfolgt. 

Mit der Einzeichnung der Baugrenze südlich des neuen Kreisverkehrsplatzes ist die Bau-

verbotszone zur späteren B 269 für die Errichtung von Hochbauten ebenfalls eingehalten; 

nördlich der Kreisverkehrsanlage wird der Mindestabstand zum äußeren befestigten Fahr-

bahnrand der B 269 jedoch mit den aktuellen zeichnerischen Festsetzungen (Baugrenzab-

stand: 5 Meter) deutlich unterschritten. Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur 

 Kommentierung 

Der Landesbetrieb Mobilität stimmt im Wesentlichen der Planung zu. Ebenfalls 

zugestimmt hat die Behörde der Reduzierung der Bauverbotszone. Somit ist die 

Errichtung von Hochbauten innerhalb der im Vorentwurf dargestellten Baugren-

zen zulässig 

Es wird jedoch mitgeteilt, dass nördlich des Kreisverkehrsplatzes im Zuge der B 

269 neu für eine gegebenenfalls zukünftig erforderliche Herstellung eines Geh- 

und Radweges im Bereich der festgesetzten Fläche für das Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen eine eigenständige Parzelle aus-

gewiesen werden soll. Hierzu wird empfohlen die Fläche für das Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen zu reduzieren, um den erfor-

derlichen Gehweg herstellen zu können.  

Die weiterhin genannten Hinweise sollten in den Bebauungsplan in das Kapitel 

„Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen wer-

den.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird zur Kenntnis genom-

men, dass der LBM der Reduzierung der Bauverbotszone zugestimmt hat. Die 

genannten Hinweise werden im Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Fest-

setzungscharakter“ aufgenommen. 

 

Alternative 1 

Von einer Reduzierung der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen wird abgesehen, da sich auf der gegenüberlie-

genden Straßenseite nördlich des Kreisels bereits ein Geh- und Radweg sowie 

eine Querungshilfe befinden und somit die Herstellung eines weiteren Geh- und 

Radweges als nicht erforderlich erachtet wird. 

Alternative 2 

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen wird soweit reduziert, dass die Herstellung eines Geh- und Radweges mög-

lich ist. In diesem Zusammenhang ist eine Anpassung der Eingriffs- / Ausgleichs-
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Reduzierung der Bauverbotszone obliegt gemäß § 9 Absatz 8 FStrG einer Ermessensent-

scheidung unserer Straßenbaubehörde. 

Im vorliegenden Fall wird unsere Zustimmung zur Reduzierung der Bauverbotszone im 

Bereich der B 269 neu sowie insgesamt zur Planung der Stadt Birkenfeld in der vorliegen-

den Fassung hiermit erteilt. Bei der Durchführung des Bauleitplanverfahrens bitten wir um 

Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Bedingungen: 

- Die neu zu errichtenden Hochbauten sind innerhalb der festgesetzten Bau-

grenze zu errichten. 

- Nördlich des Kreisverkehrsplatzes im Zuge der B 269 neu sollte für eine gegebe-

nenfalls zukünftig erforderliche Herstellung eines Geh- und Radweges im Be-

reich der festgesetzten Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstige Bepflanzungen eine eigenständige Parzelle ausgewiesen werden (siehe 

hierzu den beigefügten Planausschnitt). 

- Das einleitend beschriebene Bauverbot sowie ein Zustimmungsvorbehalt ge-

mäß § 9 Absatz 2 Ziffer 1 FStrG für die Errichtung baulicher Anlagen in einer 

Entfernung bis zu 40 m - gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand einer 

Bundesstraße (Baubeschränkungszone) - gilt gemäß § 9 Absatz 6 FStrG gleich-

ermaßen für eine Errichtung von Werbeanlagen, die entsprechend der Textfest-

setzungen in Form von Fahnen und Werbepylonen im Gewerbegebiet zulässig 

sein sollen. Sofern diese innerhalb der Baubeschränkungszone der Bundesstra-

ßen geplant werden, sind Detailpläne zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen 

und einvernehmlich mit unserer Dienststelle abzustimmen. 

- Dem Straßengelände der Bundesstraßen dürfen keinerlei Abwässer, auch kein 

gesammeltes Oberflächenwasser, aus dem Gewerbegebiet zugeführt werden. 

Für die Entwässerung des anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden 

Oberflächenwassers und für den Überlauf des Regenrückhaltebeckens sind 

unbedingt Lösungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mitbenutzung unserer Stra-

ßenentwässerungseinrichtungen zu suchen. 

Des Weiteren dürfen diese Anlagen gegenüber ihrer heutigen Lage, Ausgestal-

tung und Nutzung nicht ohne eine entsprechende Erlaubnis unseres LBM verän-

dert werden. 

Das Entwässerungskonzept - einschließlich des Regenrückhaltebeckens - 

ist so zu erstellen und umzusetzen, dass eine Durchnässung und Beschädigung 

des Ober- und Unterbaus der Bundesstraßen und somit eine Beeinträchtigung der 

bilanzierung erforderlich, die im weiteren Verfahren erneut mit der Unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen ist. 
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Standsicherheit ausgeschlossen wird. Hierfür zeichnet der Vorhabenträger ver-

antwortlich. Maßnahmen zur Beseitigung möglicher Folgeschäden sind vom Vor-

habenträger durchzuführen. 

Weitere im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehende Schäden und sich 

ergebende Mehraufwendungen sind unserer Straßenbauverwaltung vom Vorha-

benträger zu ersetzen. 

- Weiterhin ist zu prüfen, ob durch das Regenrückhaltebecken zusätzliche Maß-

nahmen nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-

zeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) ausgelöst werden. Diese wären vom Vor-

habenträger zu finanzieren und einvernehmlich mit unserem LBM abzustimmen. 

- Auch sind bei der Anlage landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Baum-

bepflanzungen etc. im Bereich der festgesetzten Flächen, auch der privaten 

Grünfläche im Bereich der B 269 neu, die Sicherheitsabstände nach den Vorga-

ben der RPS 2009 zu den Bundesstraßen einzuhalten. 

- Eine Bepflanzung oder Bebauung im Bereich der Bundesstraßen darf nicht sicht-

behindernd und verkehrsgefährdend sein. Die Sichtdreiecke sind herzustellen 

und  auf Dauer freizuhalten. 

- Für die im weiteren Bauleitplanverfahren noch zusätzlich zu den aktuell im Gel-

tungsbereich getroffenen grünordnerischen und landespflegerischen Maßnah-

men und Festsetzungen notwendig werdenden und planungsrechtlich zu sichern-

den Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen ist zu beachten, dass 

keine Bundes-, Landes- und/oder Kreiseigentumsflächen in Anspruch genommen 

werden; dies ist in eigener Zuständigkeit durch den Vorhabenträger zu prüfen. 

Inwieweit Ausnahmen vorstellbar wären, ist in jedem Fall mit unserem LBM ein-

vernehmlich abzustimmen. 

- Gemäß der vorliegenden Textfestsetzungen zum Bebauungsplanentwurf existiert 

zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen eine fachgutachterliehe Untersuchung 

und Bewertung des Schalltechnischen Beratungsbüros GSB. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass den Straßenbaulastträgern der um-

liegenden klassifizierten Straßen unseres Zuständigkeitsbereiches keine Nach-

teile bezüglich einer Einforderung von Lärmschutzmaßnahmen entstehen dür-

fen; dies ist im Rahmen der Bauleitplanung zu regeln und die Kommune hat als 

Träger der Bauleitplanung die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen 

Beurteilung zu übernehmen. 
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Die Stadt als Trägerin der Bauleitplanung hat durch geeignete Lärmschutzmaß-

nahmen sicherzustellen, dass den Erfordernissen des § 1 Absatz 5 Nr. 1 in Ver-

bindung mit § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz 

vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwir-

kungen für die zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen 

im Innen- und Außenwohnbereich in ausreichendem Maß Rechnung getragen 

wird. 

Darüber hinaus hat die Stadt mit der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge 

der Bauleitplanung erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auch sicherzustellen, 

dass die Straßenbaulastträger Bund und Land der umliegenden klassifizierten 

Straßen bei einem künftigen Neubau oder der wesentlichen Änderung der Stra-

ßen nur insoweit Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben haben, als diese über das 

hinausgehen, was die Stadt im Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits 

hätte regeln müssen. 

- Während der Bauarbeiten auf dem Plangebietsgelände darf der öffentliche Ver-

kehrsraum der B 41 sowie der B 269 alt und neu weder eingeschränkt noch 

verschmutzt werden und der Straßenverkehr darf weder behindert noch ge-

fährdet werden, insbesondere nicht durch das Abstellen von Geräten und durch 

das Lagern von Baumaterialien auf Straßeneigentum. Der Vorhabenträger ist ver-

pflichtet, Verunreinigungen der Fahrbahn unverzüglich auf seine Kosten zu be-

seitigen. 

- Alle im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben der Stadt entstehende Schä-

den und sich ergebende Mehraufwendungen sind unserer Straßenbauverwal-

tung vom Vorhabenträger zu ersetzen. 

- Gemäß der Textfestsetzungen zum Bebauungsplanentwurf sind Anlagen zur 

Energie und Warmwassergewinnung auf den Dachflächen der Gebäude zuge-

lassen. Im Hinblick auf eine mögliche Anbringung der jeweiligen Module ist sei-

tens des Vorhabenträgers in eigener Zuständigkeit der Gewährleistungsnachweis 

zu führen, dass bei allen Sonnenständen eine Blendbeeinträchtigung des flie-

ßenden Verkehrs im Zuge der umliegenden klassifizierten Straßen ausgeschlos-

sen ist. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass, sofern es nach der Installation der 

Module zu Blendwirkungen durch Lichtreflektionen kommen sollte, seitens der 

Stadt bzw. de Vorhabenträgers entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen 
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sind, um gefährdende Einwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu unterbinden. 

Alle entstehende Kosten gehen zu Lasten des Vorhabenträgers. 

- Vorsorglich weisen wir bezüglich der Verlegung von Ver- und Entsorgungslei-

tungen darauf hin, dass es sich bei einer eventuellen Inanspruchnahme von Stra-

ßeneigentum um eine sonstige Benutzung im Sinne des § 8 Absatz 10 FStrG 

handelt. Vor Beginn der Arbeiten an der Straße ist es erforderlich, dass zwischen 

dem Antragsteller und unserem LBM ein entsprechender Gestattungsvertrag 

abgeschlossen bzw. eine Aufbruchgenehmigung erteilt wird und darüber hinaus 

die technischen Details der Leitungsverlegung einvernehmlich abgestimmt wer-

den. Entsprechende Anträge sind an unseren LBM Bad Kreuznach über unsere 

örtlich zuständige Straßenmeisterei Birkenfeld zu richten (Brückener Straße 21 in 

55765 Birkenfeld, Mail: sm-birkenfeld@lbm-badkreuz nach.rlp.de). 

Weiterhin ist uns auch die Verlegung von Kabeln und Leitungen innerhalb der 

Baubeschränkungszone der B 41 (siehe oben) anzuzeigen. 

Wir bitten um Beachtung der vor genannten Ausführungen im weiteren Verfahren. 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Stellungnahme vom 30.07.2020 

… gegen den o.g. BP .. Pfarrbitz" bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine generellen 

Bedenken. 

Allerdings lehnen wir die angedachte, externe Ausgleichsfläche auf Gemarkung Gollen-

berg, Flur 4, Parzelle 28 sowie Gemarkung Birkenfeld, Flur 3, Parzelle 131/2 ab. Die hier 

überplante Fläche wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist im Regionalen Raumord-

nungsplan Rheinhessen Nahe vom 23.11.2015 als Vorrang- und Vorbehaltsfläche Land-

wirtschaft dargestellt. 

Aufgrund dessen sehen wir, bei Weiterführung dieser Planung, ein Zielabweichungsver-

fahren als notwendig an. 

 Kommentierung 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz teilt mit, dass gegenüber dem hier 

in Rede stehenden Bebauungsplan keine Einwände bestehen. Es wird jedoch 

mitgeteilt, dass eine externe Ausgleichsfläche auf der Gemarkung Gollenberg 

eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche umfasst, die im Regionalen 

Raumordnungsplan Rheinhessen Nahe als Vorrang- und Vorbehaltsfläche Land-

wirtschaft dargestellt ist.  

Die Bedenken, dass die Planung den Zielen bzw. Grundsätzen der Raumord-

nung entgegen steht werden nicht geteilt, da die genannte Fläche im Regionalen 

Raumordnungsplan Rheinhessen Nahe als „Sonstige Landwirtschaftsflächen“ 

dargestellt ist.  

Des Weiteren ist die von der Landwirtschaftskammer genannte Fläche seit Be-

ginn des Verfahrens Ende der 1990er bzw. Beginn der 2000er Jahre im Besitz 

der Stadt Birkenfeld mit der Absicht den Ausgleich für die hier in Rede stehende 

Planung auf dieser Fläche zu erbringen. In der Zwischenzeit wurde das Grünland 

extensiv 1-2 Mal im Jahr gemäht, entsprechend den Anforderungen für den Aus-

gleich aus der ursprünglichen Planung. Die Fläche steht weiterhin der extensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung (Heugewinnung), lediglich die inten-

sive ackerbauliche bzw. Grünlandnutzung mit Herbizid- und Düngemitteleinsatz 

wird durch die Festsetzung des Bebauungsplans ausgeschlossen. Die Planung 

den Zielen bzw. Grundsätzen der Raumordnung nicht entgegen. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-

gen der Planung sind nicht erforderlich.  

 

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

Stellungnahme vom 12.08.2020 

… zu den vorgesehenen Änderungen habe ich aus Gründen des Immissionsschutzes er-

hebliche Bedenken. In unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes befindet sich schutzbe-

dürftige Wohnbebauung. 

Erfahrungsgemäß können Immissionen hinsichtlich Lärm nicht ausgeschlossen werden. 

Daher bestehen nur dann keine Bedenken, wenn der jeweilige Antragsteller durch ein 

schalltechnisches Gutachten* im Baugenehmigungsverfahren nachweist, dass die vom Be-

trieb ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Lärm an den 

umliegenden schutzbedürftigen Wohnnutzungen um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

* Das entsprechende Gutachten liegt ja vor. 

 

 

 Kommentierung 

Die Regionalstelle Gewerbeaufsicht äußert Bedenken aus Gründen des Immis-

sionsschutzes gegenüber der Planung, da sich Wohnnutzungen in der Nähe des 

Plangebiets befinden.  

Der bestehenden Umgebungsbebauung Rechnung tragend und um die Entwick-

lungs-absichten der Stadt Birkenfeld mit einem verträglichen Nebeneinander von 

Wohnen und Gewerbe zu gewährleisten wird im Bebauungsplan „Pfarrbitz“ ein 

eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Demnach sind nur solche Gewer-

bebetriebe zugelassen, von denen keine wesentlichen Störungen des angren-

zenden Wohnens zu befürchten sind. Das bedeutet, dass von den zukünftig zu-

lässigen Nutzungen ein flächenbezogener Schalleistungspegel von 60 dB(A)/m² 

am Tag und 50 dB(A)/m² in der Nacht nicht über-schritten werden dürfen. Unter 

dieser Voraussetzung sind keine weiteren Immissionsschutzmaßnahmen erfor-

derlich. Im Rahmen der „Fachgutachterlichen Stellungnahme zum Anlagen- und 

Verkehrslärm“ der GSB (Schalltechnisches Beratungsbüro, Sankt Wendel, 

02/2020) wurde dieses Vorgehen untersucht und bestätig. Vor diesem Hinter-

grund werden die Bedenken nicht geteilt. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-

gen der Planung sind nicht erforderlich.  

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz 

Stellungnahme vom 30.07.2020 

… zur oben genannten Maßnahme nehmen wir wie folgt Stellung:  

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichtigung der §§ 5 

und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind daher folgende Vorgaben im Bebauungs-

plan festzuschreiben: 

Durch die bestehende Bebauung und die Ausweisung von Baugebieten wird die 

Wasserführung beeinträchtigt. Die Versiegelung der ehemaligen Freiflächen führt 

zur Verschärfung der Hochwassersituation an den Unterläufen von Bächen und 

Flüssen und schränkt außerdem die Grundwasserneubildung ein. Daher ist die 

bestehende Bebauung so weiterzuentwickeln und sind neue Baugebiete so zu 

erschließen, damit nicht klärpflichtiges Wasser, wie z. B. oberirdisch abfließendes 

Niederschlagswasser, in der Nähe des Entstehungsortes wieder dem natürlichen 

Wasserkreislauf zugeführt wird. 

Die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Ver-

wendung als Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) sind Möglichkeiten, 

Niederschlagswasser zu nutzen.  

Soweit das anfallende Niederschlagswasser (NW) nicht verwertet werden kann, 

soll es vorrangig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. 

die hydrogeologische Situation, versickert werden. Die Versickerung sollte de-

zentral und grundsätzlich über die belebte Bodenzone erfolgen. Hierzu werden 

Systeme empfohlen, die hohe Versickerungsraten erwarten lassen, wie z. B. 

• Rasenflächen, die als flache Mulden angelegt werden. 

• Profilierte Gräben, die in die örtlichen Gegebenheiten eingebunden sind. 

Für potentiell verunreinigtes NW (z. B. aus Gewerbegebieten) ist die sachge-

rechte Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Re-

gelwerk M 153 zu ermitteln. 

Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewässerbenutzung 

wird hingewiesen. 

 Kommentierung 

Zu den Ausführungen der SGD Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu 1. Oberflächenbewirtschaftung: 

Die SGD Süd weist darauf hin, dass zukünftige Bebauung so zu entwickeln ist, 

dass nicht klärpflichtiges Wasser in der Nähe des Entstehungsortes wieder dem 

natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird. Die hier in Rede stehende Planung 

sieht die Realisierung eines Gewerbegebiets vor. Vor diesem Hintergrund ist be-

absichtigt das anfallende Regenwasser in einem Regenrückhaltebecken zu sam-

meln und in einem Regenwasserkanal abzuleiten.  

Die weiterhin genannten Hinweise sollten in die Planunterlagen aufgenommen 

werden.  
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2. Schmutzwasserbeseitigung 

Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskana-

lisation Birkenfeld mit zentraler Abwasserreinigung in der Kläranlage anzuschlie-

ßen. 

Weiterhin sind bei der Erstellung der Antragsunterlagen für die Anpassung der 

wasserrechtlichen Erlaubnis Nachweise vorzulegen, aus denen die Auswirkungen 

des Schmutzwasseranfalls aus dem Bebauungsplangebiet auf im Wasserweg fol-

gende Mischwasserentlastungsanlagen hervorgehen 

 
Zu 2. Schmutzwasserbeseitigung: 

Die Ausführungen sollten zur Kenntnis genommen und in die Planunterlagen auf-

genommen werden.  

3. Allgemeine Wasserwirtschaft 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb des 10 m - Bereiches 

des Steinaubaches. Durch die vorgesehene Maßnahme sind daher keine Ober-

flächengewässer betroffen. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem besonders durch Sturzfluten nach Starkregen 

gefährdeten Bereich. 

 
Zu 3. Allgemeine Wasserwirtschaft 

Die Ausführungen sollten zur Kenntnis genommen werden.  

4. Grundwasserschutz 

Durch die vorgesehene Maßnahme sind keine Wasserschutzgebiete oder Was-

serfassungen betroffen. 

 
Zu 4. Grundwasserschutz 

Die Ausführungen sollten zur Kenntnis genommen werden. 

5. Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Für das Plangebiet weist das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz-

keinen Eintrag aus. 

 Zu 5. Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Die Ausführungen sollten zur Kenntnis genommen werden. 

6. Abschließende Beurteilung 

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die Aufstellung 

des Bebauungsplanes "Pfarrbizt" der Stadt Birkenfeld aus wasserwirtschaftlicher 

und bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. 

Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnisnahme 

 Zu 6. Abschließende Beurteilung 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass aus wasserschutzrechtlicher und 

bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen.  

Hinweis: Unsere Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung werden künftig in der Re-

gel elektronisch über dieses Postfach versendet. Wenn Sie eine Papierfassung benötigen, 

bitten wir um kurze Mitteilung. 

Künftige Anfragen um Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung können Sie uns 

gerne ebenfalls auf diesem Wege an die Adresse bauleitplanung@sgdnord.rlp.de übermit-

teln. Sie gilt zunächst nur für die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-

schutz Koblenz. Andere Abteilungen oder Referate in unserem Hause bitten wir auf sepa-

ratem Wege zu beteiligen. 

 Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird zur Kenntnis genom-

men, dass auch wasserschutzrechtlicher und bodenschutzrechtlicher Sicht keine 

Bedenken gegenüber der Planung bestehen. 

Soweit erforderlich werden die genannten Hinweise in den Bebauungsplanunter-

lagen ergänzt.  

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Verbandsgemeinde Birkenfeld - Team Klimaschutz/Energie/Wirtschaftsförderung 

Stellungnahme vom 13.08.2020 

… das Team Klimaschutz/Energie/Wirtschaftsförderung der VG würde begrüßen, wenn 

beim Bebauungsplan "Pfarrbitz" die Themen nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz, die 

Produktion von erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit/Klimaschutz im Allgemeinen (z. 

B. das große Zukunftsthema "Wasser", aber auch Biodiversität, Begrünung von Flächen 

etc.) mitbedacht würden. 

Aufgrund der Anbindung des Grundstückes an die SWS könnte es auch interessant sein, 

Angebote für nachhaltige Mobilität zu prüfen (Anschluss ÖPNV, Ladeinfrastruktur Elektro-

mobilität, Carsharing Angebote, Fahrradwege...). 

Grundsätzlich halten wir es immer für sinnvoll, bei neuen Bauprojekten die Umgebung mit 

zu betrachten und mögliche Synergien zu identifizieren (Stichwort Quartierskonzept Saar-

str. und Braunenberg). Die Unternehmen, die sich in den verschiedenen Gewerbegebieten 

ansiedeln, können sich im Sinne des geplanten "Energieparks" evtl. sinnvoll ergänzen (Ge-

samtkonzept "Energie" mit bspw. einem Nahwärmenetz, Nutzung von Abwärme, PV-Instal-

lationen auf den größten/geeignetsten Dächern etc.) 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich setze die Kollegen in Kopie, falls sie 

weitere Anmerkungen haben. Bei der konkreten Planung und Ausarbeitung von "Pfarrbitz"-

Projekten unterstützen wir gerne, indem wir unser Wissen und unsere Ideen einbringen. 
 

 Kommentierung 

In der Stellungnahme wird angeregt das Thema nachhaltiges Bauen, Energieef-

fizienz sowie Angebote nachhaltiger Mobilität für das Plangebiet zu prüfen. Die 

planungsrechtlichen Festsetzungen stehen den Zielen der Nachhaltigkeit und 

des Klimaschutzes nicht entgegen. Es sind beispielsweise Dachbegrünungen 

uneingeschränkt möglich und die Planung der angrenzenden B269 sieht die Her-

stellung eines Geh- und Radweges vor. Jedoch können im Rahmen der Bauleit-

planung die weiterhin genannten Maßnahmen zu beispielsweise der nachhalti-

gen Mobilität nicht festgesetzt werden.  

Hierbei wird empfohlen die Ziele der Nachhaltigkeit mit anderen Konzepten zu 

verfolgen.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-

gen der Planung sind nicht erforderlich.  

 

 

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Verbandsgemeindewerke Birkenfeld 

Stellungnahme vom 06.08.2020 

… dem o.g. Bebauungsplan stimmen wir zu. 

Die Löschwasserversorgung kann mit einer Menge von 96 m3/h über zwei Stunden und 

einem Mindestdruck von 1,5 bar sichergestellt werden. 

Zur Oberflächenwasserbeseitigung wird zur Zeit der siedlungswasserwirtschaftliche Pla-

nungsbeitrag gefertigt. 

Die Leitungsrechte für vorhandene und neu zu errichtende Abwasserkanäle sind im Be-

bauungsplan berücksichtigt. Diese müssen vor der Weiterveräußerung durch die Stadt 

Birkenfeld grundbuchamtlich für die Verbandsgemeindewerke Birkenfeld gesichert 

werden. 

Das Leitungsrecht parallel des Zubringers zur B 41 ist mit 6,00 m eingetragen. Dies ist 

ausreichend.  

Die Leitungsrechte zum Regenrückhaltebecken in der Mitte des Planungsgebiets und am 

Ende des Wendehammers zu unserem Stadtsammler sind lediglich mit einer Breite von 

3,00 m vorgesehen. Diese Breite ist für spätere Erneuerungsmaßnahmen nicht aus-

reichend und sollten ebenfalls auf 6,00 m verbreitert werden. 

 

 Kommentierung 

Die Verbandsgemeindewerke Birkenfeld haben keine gegenüber der Planung. 

Es wird mitgeteilt, dass die erforderliche Löschwassermenge im Plangebiet be-

reitgestellt werden kann.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gegenwärtig der siedlungswasserwirtschaftli-

che Planungsbeitrag erstellt wird und eine grundbuchliche Sicherung der im Be-

bauungsplan eingetragenen Leitungsrechte noch zu erfolgen hat.  

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das zum Regenrückhaltebecken füh-

rende Leitungsrecht am Ende des Wendehammers von 3 m auf 6 m verbreitert 

werden sollte. Dem sollte entsprochen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. Das Leitungsrecht zum Regen-

rückhaltebecken wird auf 6 m verbreitert.  

 
  

k.kaemmerling
Hervorheben
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Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück 

Stellungnahme vom 21.08.2020 

… wir bedanken uns für Ihre Benachrichtigung und teilen Ihnen mit, dass wir im Geltungs-

bereich des o.g. Bebauungsplans dinglich gesicherte Stromversorgungsleitungen betrei-

ben, auf die bei der Planaufstellung und Nutzung der Flächen Rücksicht zu nehmen ist. 

Es ist vorgesehen, im Rahmen der Erschließungsmaßnahme und im Zuge des Straßen-

ausbaues Stromleitungen mit zu legen. Sollte die Versorgung des Gebietes mit Gas ge-

wünscht sein, so erfolgt diese über die Straße "Am Zimmerbach" und die neue Ver-

kehrstrasse in o.g. Gebiet. 

Im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung des unterirdischen Raums durch Bäume und 

Leitungen sind bei Neupflanzung von Bäumen bzw. Neubau von unterirdischen Leitun-

gen sowie Änderungen im Bestand die einschlägigen DIN-Vorschriften sowie die Merk-

blätter "DVGW-Merkblatt GW 125", "DWA-M 162" und "FGSV Nr. 939" zum Thema 

"Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" zu beachten. 

Außerdem ist der Schutzstreifen von 2m Gesamtbreite (1 m beiderseits) zu den vorhan-

denen Stromkabeln zu beachten. 

Sollten bei der Bauausführung Änderungs- oder Sicherungsmaßnahmen notwendig wer-

den, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. den gesetzli-

chen Bestimmungen. 

Zwecks Koordinierung mit den Baumaßnahmen anderer Ver- und Entsorgungsträger und 

dem Straßenbau bitten wir, uns frühzeitig an der Bauvorbereitung zu beteiligen. 

Wenn Sie nähere Erläuterungen wünschen, sprechen sie uns an. 

Ansprechpartner sind unsere Mitarbeiter Herr Helm für das Stromnetz, Tel.: 06781/55-

3166, Email: Norbert.Helm@westnetz.de und Herr Engelhardt für das Gasnetz, Tel.: 

0152 54618838, Email: Tim.Engelhardt@westnetz.de. 

Als Anlage erhalten Sie Auszüge aus unseren Bestandsplänen, über die im Plangebiet 

vorhandenen Versorgungsleitungen. 

Bei Beachtung vorgenannter Belange bestehen unsererseits zu Ihren Planungen keine 

Bedenken. 

 Kommentierung 

Die Westnetz GmbH hat keine Bedenken gegenüber der Planung. Es wird jedoch 

mitgeteilt, dass ein Schutzstreifen von 2m entlang der bestehenden Stromleitung 

einzuhalten ist. Hierzu wird empfohlen die überbaubare Fläche sowie das Geh-, 

Fahr- und Leitungsrecht entsprechend dem Leitungsverlauf unter Berücksichti-

gung des Schutzstreifens anzupassen.  

Die weiterhin genannten Hinweise werden in den Planunterlagen ergänzt. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die überbaubare Fläche sowie das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht werden ent-

sprechend dem Leitungsverlauf angepasst.  

Die genannten Hinweise werden in den Planunterlagen ergänzt.  

 

 

k.kaemmerling
Hervorheben
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Erstellt im Auftrag der Stadt Birkenfeld 

durch BBP Stadtplanung Landschaftsplanung PartGmbB 

 

Christine Guth 

 

Kaiserslautern, den 13.11.2020 


